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G wie Gewinnermittlungsart im MVZ
Zahnärzte werden nach § 18 EStG als Berufsstand klassisch den Freiberuflern zugeordnet. Frei-
berufler sind demnach selbstständig tätig und üben eine wissenschaftliche, künstlerische, 
schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit aus. Diese Einstufung ist wichtig, 
denn die Freiberufler haben in vielerlei Hinsicht Erleichterungen gegenüber den kaufmännisch-
gewerblichen Berufsgruppen.

Eine Erleichterung ist die Erlaubnis, den Unternehmensgewinn 
in einer vereinfachenden Einnahmen-Überschuss-Rechnung un-
abhängig von der Höhe der erzielten Umsätze zu ermitteln, an-
statt die aufwändigere doppelte Buchführung mit Abschluss über 
eine Bilanz anwenden zu müssen. Aktuell verändert sich der 
Markt für die Zahnärzte jedoch schnell und tiefgreifend. Unter 
anderem ausgelöst durch das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz 
ist die Möglichkeit zur Neugründung eines medizinischen Ver-
sorgungszentrums (MVZ) gegeben. Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten zur Gründung.

Einfache Einahmen-Überschuss-Rechnung
Wird ein MVZ als Gesellscha� bürgerlichen Rechts (GbR) ge-
gründet, kann der Jahresabschluss auch weiterhin in Form einer 
einfachen Einnahmen-Überschuss-Rechnung erstellt werden. Bei 
der Buchhaltung ändert sich nichts. Außerdem hat die Einnah-
men-Überschuss-Rechnung für Zahnärzte den Vorteil, dass sich 
zum Beispiel Analysen der Liquidität, besonders bei Berufsaus-
übungsgesellscha�en, direkt aus der laufenden Buchhaltung er-
geben oder transparent und zeitnah selbst erstellt werden können.

Pflicht zur Bilanz in der GmbH
Wird das MVZ hingegen als Gesellscha� mit beschränkter Haf-
tung (GmbH) betrieben, entsteht die Verp�ichtung, bei der Ge-
winnermittlung den Betriebsvermögensvergleich mit Aufstel-
lung einer Bilanz anzuwenden. Der Zwang für eine GmbH zur 
Bilanzierung hat auch Konsequenzen für die Buchhaltung.

Der wesentlichste Unterschied liegt darin, dass bei einer Bi-
lanzbuchhaltung zusätzlich die Forderungen und Verbindlich-

keiten über Debitoren und 
Kreditoren erfasst werden. 
Dies bedeutet, dass alle Pa-
tientenrechnungen dort zu-
nächst als Forderung einge-
bucht werden müssen und 
später dann auch noch alle 
Patientenzahlungen. Bei 
selbst erstellter Buchhal-
tung ist es nach Rückspra-
che mit dem Steuerberater 
denkbar, dass in der Praxis 
nach wie vor nur die Zah-
lungen gebucht werden und 
der Rest im Steuerbüro er-
stellt wird.

Die Umstellung auf eine 
Bilanz hat auch Auswir-

kungen auf den Besteuerungszeitpunkt der Leistungen. Wäh-
rend bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung der Umsatz erst 
bei Zahlungseingang den Erlös erhöht, gilt bei bilanzierenden 
Unternehmen der Umsatz bereits zum Zeitpunkt der Leistungs-
erbringung, also spätestens mit Erstellung der Rechnung als er-
folgt. Bei der Umsatzsteuer muss die Praxis zur Soll-Versteue-
rung wechseln.

Mit der Gründung eines MVZ verändern sich also möglicher-
weise die Art des Jahresabschlusses und somit auch der Buch-
haltung. Dies sollte deshalb in Vorgesprächen mit dem Steuer-
berater thematisiert werden.

 Lesen Sie dazu den Artikel „Fülle von Regeln für das zahnärztliche MVZ“ auf Seite 48.

Mehr Infos unter www.�bu-doc.de
Das in den Artikeln dargestellte Buchhaltungskonzept basiert auf der 
zahnarztspezifischen Buchhaltungssoftware fibu-doc und wird vom FVDZ 
unterstützt.

Seminare

Management komplexer Praxisstrukturen
06.05.2016 Praxis-Ökonomie-Kongress auf Sylt

Praxiskooperationen aus juristischer,  
steuerlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht
24.05.2016 Zahnärzte Sommerkongress Usedom

Der Blick in die Praxiszahlen
11.05.2016 Mannheim

Praxisgründung - Betriebswirtschaftliche Grundsätze
10.06.2016 München

Personalkosten in der Zahnarztpraxis
Das kosten unsere Mitarbeiter wirklich
29.06.2016 Mannheim

Dipl.-Kffr. Monika Brendel

www.fibu-doc.de 

©
 N

ai
ra

 / 
Fo

to
lia

praxis

62 DFZ  05 ∙ 2016  




